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An die 
  

Damen und Herren     
des Gemeinderates  
        
                        

77799 Ortenberg  
 

 

 

Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Juni 2019 um 19:00 Uhr  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am kommenden Montag findet um 19:00 Uhr die letzte öffentliche Sitzung des „alten“ 
Gemeinderates statt. Diese Sitzung ist erforderlich, weil der amtierende Gemeinderat 
formal feststellen muss, dass bei den neu Gewählten keine Hinderungsgründe nach 
§ 29 GemO vorliegen. 
 
In dieser Sitzung werden auch die ausscheidenden Mitglieder des Gemeinderates 
verabschiedet.  
 
Anbei übersende ich Ihnen die Beratungsunterlagen für diese Sitzung.  
 
Unmittelbar im Anschluss an diese Sitzung tritt dann der Gemeinderat in seiner 
neuen Zusammensetzung zur konstituierenden Sitzung zusammen. 
 
Nach der konstituierenden Sitzung sind alle alten und neuen Gemeinderäte 
zusammen mit ihren Partnern zu einem gemütlichen Beisammensein  in die KRONE 
herzlich eingeladen.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 

              

                                   

   ORTENBERG   
 

        Gemeinde Ortenberg, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg 

Bürgermeisteramt 
 

Markus Vollmer 
 
Telefon   0781  9335 - 0 

 Fax        0781 9335 - 40 

 
markus.vollmer@ortenberg.de 

 
Ortenberg, 17. Juni 2019 

 



   

Öffentliche Gemeinderatssitzung (alter Gemeinderat) 
 
 
Am Montag, 24. Juni 2019 findet um 19:00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses 
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. 
 
Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.  
 
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

1. Bürgerfragestunde 
 

2. Bauanträge 
 

a) Neubau eines Einfamilienhauses auf Flurstück 4295/2 (Kleiner 
Hundweg 16a) 

 
b) Abbruch einer Scheune und einer Wohnung bis Oberkante Kellerdecke 

und Anbau von 2 Wohneinheiten an das bestehende Wohnhaus 
(Flurstück 5967/1; Hauptstr. 1) 

 
c) Neubau eines Bauhofs: Waschplatz 

 
3. Feststellung von Hinderungsgründen nach § 29 Abs. 1 bis 4 GemO bei den 

bei der Gemeinderatswahl vom 26.05.2019 Gewählten 
 

4. Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte 
 

5. Bekanntgaben von Beschlüssen aus den letzten nichtöffentlichen Sitzungen 
 

6. Verschiedenes/Mitteilungen  
 

7. Wünsche und Anträge 
 

Eine nicht-öffentliche Sitzung findet nicht statt.  



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2a 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 16/2019 
 
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 4295/2, Kleiner Hundweg 16a 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplanes Ortsteil Käfersberg 
 
Geplant ist der Neubau eines zweigeschossigen Einfamilienhauses. Das bestehende Wohnhaus wird 
abgebrochen. Außerdem soll ein Doppelcarport errichtet werden.  
 
Das Grundstück Flurstück 4295/2 (Kleiner Hundweg 16a) liegt im Bereich des Bebauungsplanes 
„Ortsteil Käfersberg“, der aufgrund seines Alters nicht mehr in allen Teilen rechtskräftig ist und daher 
eine Beurteilung nach § 34 BauGB (Einfügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. 
 
Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. 
 
Die Verwaltung hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einverneh-
men gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2b 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 15/2019 
 
Bauvorhaben: Abbruch einer Scheune und einer Wohnung bis OK Kellerdecke und 

Anbau von zwei Wohneinheiten an das bestehende Wohnhaus 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 5967/1, Hauptstraße 1 
 
Lage: im nicht überplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB  
 
Das Bauvorhaben wurde bereits in der Sitzung am 25.03.2019 behandelt. Aufgrund überlagernder 
Abstandsflächen musste umgeplant werden. 
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt die auf dem Grundstück befindliche Scheune und einen Teil des 
Wohnhauses abzubrechen. Zwei Wohneinheiten werden stattdessen angebaut. 
 
Das Grundstück Flurstück 5967/1 (Hauptstr. 1) liegt im nicht überplanten Innenebereich, was eine 
Beurteilung nach § 34 BauGB (Einfügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. 
 
Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. 
 
Die Verwaltung hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einverneh-
men gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2c 
 

 
 

 

Bauantrag der Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 17/2019 
 
Bauvorhaben: Errichtung eines Fahrzeugwaschplatzes Bauhof Ortenberg 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 5617, 5618, 5620, Bruchstr. 21 
 
Lage: im nicht überplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB  
 
Um die Bearbeitungszeit zu verkürzen, wurde der Fahrzeugwaschplatz beim ursprünglichen Bauan-
trag ausgeklammert. Da sich das Flurstück im Bereich des Wasserschutzgebietes Offenburg befindet, 
ist die Errichtung eines Fahrzeugwaschplatzes mit diversen ökologischen Prüfungen verbunden. 
 
Die Flurstücke 5617, 5618, 5620 liegen im nicht überplanten Innenbereich, was eine Beurteilung nach 
§ 34 BauGB (Einfügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. 
 
Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. 
 
Die Verwaltung hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einverneh-
men gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 





Maßstab: 1:875

Bearbeiter: Lehmann, Jonas

Datum: 17.06.2019

Gemeinde Ortenberg

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 3 

 

 

 

Feststellung von Hinderungsgründen der zum Gemeinderat Gewählten 
nach § 29 Abs. 5 GemO                                                                             

 

Sachverhalt 
 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Mit Wahlprüfungsbescheid vom 11. Juni 2019 (Anlage 1) hat das Landratsamt Ortenaukreis als 
Rechtsaufsichtsbehörde die Wahl der Gemeinderäte am 26. Mai 2019 für gültig erklärt und das fest-
gestellte Wahlergebnis (Anlage 2) bestätigt. 
 
Nach § 29 Abs. 5 der Gemeindeordnung (Anlage 3) hat der (alte) Gemeinderat vor der ersten Sit-
zung des neuen Gemeinderates festzustellen, ob Gründe nach § 29 Abs. 1 bis 4 GemO vorliegen, 
die die Gewählten ggf. am Eintritt in den Gemeinderat hindern.  
 
Nach Prüfung der Verwaltung liegen keine Hinderungsgründe i. S. d. § 29 GemO vor. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass bei den bei der Gemeinderatswahl vom 26. Mai 2019 Gewählten 
keine Hinderungsgründe nach § 29 Abs. 1 bis 4 GemO vorliegen. 
 
 
 
 
 
 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

190624 ÖS TOP 3 (alter GR) Anlage 1 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

190624 ÖS TOP 3 (alter GR) Anlage 2 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 
 
 

 

190624 ÖS TOP 3 (alter GR) Anlage 3 



Gemeinde Ortenberg    Kontakt                  Öffnungszeiten       Sparkasse Offenburg/Ortenau 
Dorfplatz 1         Telefon 0781 9335 – 0           Mo – Fr  8:00 – 12:00 Uhr        IBAN: DE07 6645 0050 0000 0072 12 
77799 Ortenberg         Fax       0781 9335 – 40              Mi        14:00 – 19:00 Uhr   BIC: SOLADES10FG  
          gemeindeverwaltung@ortenberg.de     Volksbank in der Ortenau 
          www.ortenberg.de              IBAN: DE30 6649 0000 0064 0042 04 
                  BIC: GENODE61OG1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die 
  

Damen und Herren     
des Gemeinderates  
        
                        

77799 Ortenberg  
 

 

 

Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Juni 2019 um 19:00 Uhr  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am kommenden Montag findet um 19:00 Uhr die letzte öffentliche Sitzung des „alten“ 
Gemeinderates statt. Diese Sitzung ist erforderlich, weil der amtierende Gemeinderat 
formal feststellen muss, dass bei den neu Gewählten keine Hinderungsgründe nach 
§ 29 GemO vorliegen. 
 
In dieser Sitzung werden auch die ausscheidenden Mitglieder des Gemeinderates 
verabschiedet.  
 
Anbei übersende ich Ihnen die Beratungsunterlagen für diese Sitzung.  
 
Unmittelbar im Anschluss an diese Sitzung tritt dann der Gemeinderat in seiner 
neuen Zusammensetzung zur konstituierenden Sitzung zusammen. 
 
Nach der konstituierenden Sitzung sind alle alten und neuen Gemeinderäte 
zusammen mit ihren Partnern zu einem gemütlichen Beisammensein in die KRONE 
herzlich eingeladen.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 

              

                                   

   ORTENBERG   
 

        Gemeinde Ortenberg, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg 

Bürgermeisteramt 
 

Markus Vollmer 
 
Telefon   0781  9335 - 0 

 Fax        0781 9335 - 40 

 
markus.vollmer@ortenberg.de 

 
Ortenberg, 17. Juni 2019 

 



   

Öffentliche Gemeinderatssitzung (neuer Gemeinderat ) 
 
Am Montag, 24. Juni 2019 findet unmittelbar im Anschluss an die vorangegangene 
öffentliche Sitzung des alten Gemeinderates - frühestens jedoch um 19:30 Uhr - im 
großen Sitzungssaal des Rathauses die erste öffentliche Sitzung des neuen 
Gemeinderates statt. 
 
Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.  
 
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

1. Einwohnerfragestunde 
 
2. Verpflichtung der Gemeinderäte gem. § 32 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) 
 
3. Festlegung der Anzahl der Stellvertreter des Bürgermeisters 

 
4. Wahl eines oder mehrerer Stellvertreter des Bürgermeisters gem. § 48 Abs. 1 

GemO 
 

5. Wahl eines Vertreters in den gemeinsamen Ausschuss der 
Verwaltungsgemeinschaft Offenburg 
 

6. Wahl von zwei Vertretern des Gemeinderates für das Kuratorium für die 
Kindertagesstätte St. Elisabeth und der Gemeinde Ortenberg  

 
7. Wahl eines Vertreters der Gemeinde Ortenberg in die 

Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Gewerbepark Raum 
Offenburg“ 
 

8. Wahl der Vertreter der Gemeinde Ortenberg in die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Wassergewinnung und Wasseraufbereitung 
Ortenberg/Ohlsbach“ 
 

9. Wahl der Mitglieder im Stiftungsrat der Stiftung-Alfred-Vollmer-Bühlwegkirche  
 

 
10. Verschiedenes/Mitteilungen  

 
11. Wünsche und Anträge 

 
 

Eine nicht-öffentliche Sitzung findet nicht statt.  



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 (neuer GR) 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 2 

 

 

 

 

 
Verpflichtung der Gemeinderäte gem. § 32 Abs. 1 GemO 

 

 
 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Mit Wahlprüfungsbescheid vom 11. Juni 2019 hat das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsauf-
sichtsbehörde die Wahl der Gemeinderäte am 26. Mai 2019 für gültig erklärt (Anlage 1) und das 
festgestellte Wahlergebnis bestätigt (Anlage 3). 
 
Hinderungsgründe nach § 29 Abs. 1 bis 4 § 29 Abs. 1 bis 4 GemO, die die Gewählten ggf. am Ein-
tritt in den Gemeinderat hindern, sind nicht bekannt. Die Gewählten können danach ihr Amt antre-
ten.  
 
Nach § 32 Abs. 1 GemO, werden die Gemeinderäte vom Bürgermeister in der ersten öffentlichen 
Sitzung auf gewissenhafte Wahrnehmung ihrer Gemeinderatsmandate verpflichtet. Da die Verpflich-
tung gilt nur jeweils für die Dauer der Amtszeit gilt, sind auch bisherige Mitglieder des Gemeindera-
tes zu verpflichten.  
 
Die Verpflichtung hat keine rechtsbegründende Wirkung, stellt jedoch den feierlichen Hinweis auf 
die besondere Bedeutung des Amtes und die damit verbundenen Rechte und Pflichten (insbesonde-
re auch §§ 16 bis 19 GemO,  siehe Anlage 2) dar.   
 
Die Verpflichtung erfolgt unter Verwendung folgender Verpflichtungsformel:  
 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Pflichten. Insbesondere gelobe ich die Rechte der Gemeinde Ortenberg gewissenhaft zu wahren 
und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
 
Die Verpflichtung wird durch Handschlag bekräftigt.  
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister verpflichtet die Gemeinderäte. 
 
 
 
 
 
 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

190624 ÖS TOP2 neuer GR) Anlage 1 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

190624 ÖS TOP 2 (neuer GR) Anlage 2 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

190624 ÖS TOP 2 (neuer GR) Anlage 3 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 3 

 

 

 
Festlegung der Anzahl der Stellvertreter des Bürgermeisters gem. § 48 Abs. 1 GemO 

 

 

Sachverhalt 
 
Nach § 48 Abs. 1 GemO hat der Gemeinderat nach jeder Wahl aus seiner Mitte ein oder mehrere 
Stellvertreter des Bürgermeisters zu bestellen. Die Zahl der Stellvertreter wird durch einfachen Be-
schluss des Gemeinderates festgelegt. 
 
Werden mehrere Stellvertreter bestellt, sind diese nur jeweils in der Reihenfolge der Benennung zur 
Vertretung berechtigt. 
 
Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde weitgehend zu gewährleisten, empfiehlt die Verwaltung, 
mehr als einen Stellvertreter zu bestellen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, zwei Stellvertreter des Bürgermeisters zu bestellen. 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 4 

 

 

 
Wahl eines oder mehrere Stellvertreter des Bürgermeisters gem. § 48 Abs. 1 GemO 

 

 

Sachverhalt 
 
Nach § 48 Abs. 1 GemO hat der Gemeinderat nach jeder Wahl aus seiner Mitte ein oder mehrere 
Stellvertreter des Bürgermeisters zu bestellen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre, eine vorzeitige Ab-
berufung ist nicht zulässig.  
 
Es besteht die Möglichkeit, offen über einen von den Wählervereinigungen gemeinsam erarbeiteten 
Vorschlag über die Besetzung der Stellvertreterstellen abzustimmen. Hierfür ist Einstimmigkeit er-
forderlich (§ 37 Abs. 7 Satz 1, 2. Halbsatz GemO). 
 
Wird diese Einstimmigkeit nicht erreicht, erfolgt die Bestellung eines jeden Stellvertreters jeweils 
durch getrennte, geheime Wahl nach § 37 Abs. 7 GemO. Danach ist gewählt, wer jeweils mehr als 
die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhält. Kommt eine solche Mehrheit 
nicht zustande, findet zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen eine Stichwahl 
statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 
 
Wählbar ist – unabhängig von einem Vorschlag - jedes ehrenamtliche Mitglied des Gemeinderates. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat wählt die Stellvertreter des Bürgermeisters. 
 

 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 5 

 

 

 

Wahl eines Vertreters in den gemeinsamen Ausschuss der 

Verwaltungsgemeinschaft Offenburg 

 

 

Sachverhalt 
 
Die Gemeinde Ortenberg bildet zusammen mit der Stadt Offenburg und den Gemeinden Durbach, 
Schutterwald und Hohberg die „Verwaltungsgemeinschaft Offenburg“ nach § 59 GemO. Beschluss-
organ der Verwaltungsgemeinschaft ist der „Gemeinsame Ausschuss“ nach § 60 Abs. 4 GemO. 
Dieser besteht aus dem Bürgermeister und mindestens einem weiteren Vertreter jeder Mitgliedsge-
meinde (§ 60 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. § 60 Abs. 3 GemO). Ortenberg steht nach der Vereinbarung ein 
weiterer Vertreter zu.  
 
Diese Aufgabe wurde seit Juli 2014 von Gemeinderat Paul Bahr wahrgenommen. Stellvertreter war 
Gemeinderat Matthias Kiefer.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
a) Der Gemeinderat wählt einen weiteren Vertreter in den Gemeinsamen Ausschuss der Verwal-
tungsgemeinschaft Offenburg 
 
b) Der Gemeinderat wählt einen Stellvertreter des weiteren Vertreters in den Gemeinsamen Aus-
schuss der Verwaltungsgemeinschaft Offenburg 
 

 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 6 

 

 

 
Wahl von zwei Vertretern des Gemeinderates für das Kuratorium der Kindertagesstätte  

St. Elisabeth 
 

 

 

Sachverhalt 
 
Gem. § 5 des Vertrags über den Betrieb und die Förderung des kirchlichen Kindergartens vom 24. 
November 2003 wird zur Vorberatung von 
 
- Entscheidungen des Kindergartenträgers und 
- der Zustimmung der Gemeinde bedürftigen Angelegenheiten 
 
von der Kirchengemeinde St. Bartholomäus und der Gemeinde Ortenberg ein paritätisch besetzter 
Ausschuss (Kuratorium für den Kindergarten) gebildet.  
 
In der vergangenen Amtszeit waren Mitglieder des Kuratoriums:  
 
Gemeinderat Matthias Buggle (Stellvertreter Gemeinderat Michael Riehle) 
Gemeinderätin Gabriele Hübsch (Stellvertreter Gemeinderat Klaus Münchenbach). 
 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
a) Der Gemeinderat wählt zwei Vertreter in das Kuratorium der Kindertagesstätte  
 
b) Der Gemeinderat wählt zwei Stellvertreter in das Kuratorium der Kindertagesstätte 
 

 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 7 

 

 

 
Wahl eines weiteren Vertreters der Gemeinde Ortenberg in die Zweckverbandsversammlung 

des Zweckverbandes  
„Gewerbepark Raum Offenburg“ 

 

 

Sachverhalt 
 
Neben der Stadt Offenburg, den Gemeinden Schutterwald, Hohberg und Durbach ist die Gemeinde 
Ortenberg Mitglied im Zweckverband „Gewerbepark Raum Offenburg“. Sie trägt bzw. erhält 5 % des 
Aufwandes und Ertrages. 
 
Die Mitglieder des Zweckverbandes sind identisch mit den Mitgliedern der Verwaltungsgemeinschaft 
Offenburg. Der Zweckverband ist jedoch eine selbständige Körperschaft und juristische Person. 
 
In der Versammlung des Zweckverbandes „Gewerbepark Raum Offenburg“ ist die Gemeinde Or-
tenberg neben dem Bürgermeister als geborenem Vertreter (§ 13 Abs. 4 Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit) mit einem weiteren Mitglied aus dem Gemeinderat vertreten. 
 
Bisheriger weiterer Vertreter der Gemeinde Ortenberg war Gemeinderat Georg Sieferle. Stellvertre-
ter war Gemeinderat Klaus Münchenbach. 
 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
a) Der Gemeinderat wählt einen weiteren Vertreter in die Zweckverbandsversammlung des Zweck-
verbands „Gewerbepark Raum Offenburg“. 
 
b) Der Gemeinderat wählt einen Stellvertreter des weiteren Vertreters in die Zweckverbandsver-
sammlung des Zweckverbands „Gewerbepark Raum Offenburg“. 
 
 

 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 8 

 

 

 
Wahl von drei weiteren Vertretern in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Was-

sergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach“ 
 

 

Sachverhalt 
 
Die Gemeinden Ohlsbach und Ortenberg haben im Jahr 2004 den Zweckverband „Wassergewin-
nung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach“ gebildet. 
 
Nach § 13 Abs. 5 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GkZ) und § 7 Abs. 1 der Ver-
bandssatzung besteht die Verbandsversammlung aus den Bürgermeistern sowie jeweils drei weite-
ren Vertretern der als Verbandsmitglieder beteiligten Gemeinden. 
 
Die weiteren Vertreter werden entsprechend der Verbandssatzung nach jeder Gemeinderatswahl 
vom neu gebildeten Gemeinderat auf die Dauer der Amtszeit des Gemeinderates gewählt. Die wei-
teren Vertreter waren bisher Gemeinderätin Gabriele Hübsch und die Gemeinderäte Trutz-Ulrich 
Stephani und Reinhard Frei. Stellvertreter wurden bisher nicht bestellt. 
 
Die Wahl erfolgt, da mehr als ein weiterer Vertreter zu wählen ist nach § 16 Abs. 4 Satz 4 GkZ i. V. 
m. § 40 Abs. 1 und Abs. 2 und § 37 Abs. 7 GemO. Danach findet, wenn ein eingereichter Wahlvor-
schlag nicht einstimmig angenommen wird, Verhältniswahl statt, bei der der Bürgermeister nicht 
stimmberechtigt ist. 
 
 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat wählt drei weitere Vertreter in die Zweckverbandsversammlung des Zweckver-
bands „Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach“ 
 
 

 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
24. Juni 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 9 

 
 

Satzung und Stiftungsrat der Stiftung-Alfred-Vollmer-Bühlwegkirche  
 

 
 

Sachverhalt 
 
Nach der Satzung der Stiftung-Alfred-Vollmer-Bühlwegkirche und dem Stifterwillen entsprechend ist  
der jeweilige Bürgermeister Vorstand der Stiftung.  
 
Nach § 9 der Stiftungssatzung besteht der Stiftungsrat aus dem gesetzlichen Vertreter der Kirchen-
gemeinde (Pfarrer) und zwei Mitgliedern des Ortenberger Gemeinderates. Diese sind aus der Mitte 
des Gemeinderates zu wählen. 
 
In seiner Sitzung am 4. Dezember 2014 hat der Gemeinderat Annette Sieferle und Paul Bahr zu den 
Mitgliedern des Stiftungsrates bestimmt. 
 
 

 
 

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte zwei Vertreter in den Stiftungsrat der Stiftung. 
 

 

 
 


